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Erstes Kapitel

Verbraucherschutz durch Transparenz

A. Einführung

Verbraucherschutz durch Transparenz ist eine Formel mit Zukunft. Denn 
Verbraucherschutz wird durch die Unübersichtlichkeit des globalen und 
komplexen heutigen Marktes immer wichtiger. Dem Staat wird dabei eine 
wachsende Schutzpflicht zugeschrieben, die ihn zu immer mehr Verbrau-
cherschutz treibt. Grob unterteilt gibt es dabei zwei Wege, um Verbraucher-
schutz zu erreichen: Einerseits staatliche Normierungen, die konkrete Anfor-
derungen an Unternehmer stellen und damit durch den direkten Zwang der 
Unternehmer den Schutz der Verbraucher bewirken. Auf der anderen Seite 
kann den Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zu in-
formieren, dadurch bewusste Entscheidungen treffen zu können und so in-
direkten Druck auf Unternehmer auszuüben. Dieser Druck kann zu rechts-
konformem oder sogar zu ethisch korrektem Verhalten anregen. Solche in-
direkte staatliche Steuerung durch Information gewinnt derzeit an Bedeu-
tung, da sie mehrere positive Effekte miteinander verbindet: Sie führt nicht 
zu einer noch weiter ansteigenden „Gesetzesflut“, kann in Ermangelung des 
Zwangsmoments zu erhöhter Akzeptanz führen und im Ergebnis gute Wir-
kungen erzielen.

Daher gibt es immer mehr Ansätze zu Verbraucherschutz durch Informa-
tion und damit zu Verbraucherschutz durch Transparenz, die allerdings 
auch sehr verschieden sind: von der Veröffentlichung von Prüfberichten 
der Heimaufsicht („Pflege-TÜVs“) über das Versicherungsvermittlerregister 
bis hin zu Portalen wie „lebensmittelklarheit.de“ und Tankstellen-Apps. 
Differenziert werden kann dabei zwischen jenen Informationsmöglichkei-
ten, bei denen der Staat als Informant nur mittelbar wirkt, etwa durch 
staatliche Finanzierung (Bsp. „Lebensmittelklarheit.de“) oder durch die 
Verpflichtung Privater, bestimmte Informationen zu übermitteln (Bsp. 
Tankstellen-App).1 Auf der anderen Seite stehen die Informationen, die der 
Staat abgibt, wie etwa in den Fällen des Pflege-TÜVs, des Versicherungs-

1 Ein sehr guter graphischer Überblick zu den genannten Beispielen aktuellen 
staatlichen Informationshandelns findet sich bei: Martini/Kühl, DÖV 2013, 573 
(582).
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vermittlerregisters nach § 11 a GewO oder der Ergebnisse der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung.

An den vielen neuen Informationsinitiativen wird deutlich, dass Informa-
tion als Instrument zur Transparenzschaffung, aber auch als modernes Steu-
erungsinstrument, nicht mehr hinwegzudenken ist. Verbraucherinformation 
trägt dabei zu Vertrauen in die Politik bei und ist damit eine „tragende 
Säule unseres Staatswesens“2. Zudem entspricht dies auch der gesellschaft-
lichen Entwicklung zur Informationsgesellschaft und dem politisch prokla-
mierten Leitbild des „mündigen Verbrauchers“3. Dennoch gibt es auch 
Kritik an der wachsenden staatlichen Steuerung durch Information. Denn 
Information ist keineswegs so grundrechtsneutral, wie es dieser „sym pa-
thisch“4 und ungefährlich klingende Begriff nahelegt. Vielmehr kann Infor-
mation mittelbar sogar zu besonders starken Beeinträchtigungen von Grund-
rechten bei den Unternehmern führen, deren Daten bei der Informationsab-
gabe veröffentlicht werden. Außerdem bedeutet mehr Information nicht 
unbedingt mehr Wissen und Handlungsbewusstsein, denn zu viele Informa-
tionen überfordern.5 Zudem ist Steuerung durch Information ungewiss. Im 
Gegensatz zu klassischen Maßnahmen funktioniert sie nur durch die Rezep-
tion der Öffentlichkeit und die dadurch möglicherweise entstehenden mittel-
baren Auswirkungen.6 Zu diesen Wirkungsmöglichkeiten staatlicher Infor-
mation kommt hinzu, dass Schutzmöglichkeiten dagegen gering sind: Denn 
erstens bleibt Information, sobald sie einmal in der Welt ist, unwiderruflich 
in den Köpfen der Rezipienten. Zweitens wirkt einstweiliger Rechtsschutz 
gegen die Information, da in der Regel kein Verwaltungsakt vorliegt, nicht 
aufschiebend. Zum Dritten ist unklar, ob Information überhaupt ein Grund-
rechtseingriff ist. Man denke dafür nur an die Glykolwein-Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, die davon ausging, dass die Information 
über glykolhaltige Weine die Berufsfreiheit der betroffenen Hersteller nicht 
einmal beeinträchtige7.

Der „Trend“, den Verbraucherschutz durch Information weiter auszubau-
en, ist jedoch politisch gewollt und nicht aufzuhalten.8 Denn grundsätzlich 
ist Verbraucherpolitik eben Politik und nicht die Entscheidung von juristi-

2 Frenz, ZG 2002, 226 (227).
3 BT-Drs.  16/1408, S. 1.
4 Ossenbühl, NVwZ 2011, 1357 (1358).
5 Martell, in: FS für Horst, S. 19 (24), der sich dafür auf ausländische Statistiken 

beruft. Wustmann, BayVBl 2009, 5 (11), der dies mittlerweile auch für die Masse 
an bestehenden Informationszugangsansprüchen annimmt.

6 Kügel/Plaßmann, LMuR 2012, 1 (4).
7 BVerfGE 105, 252 (265 ff.).
8 Vgl. Ossenbühl, NVwZ 2011, 1357 (1358).
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scher Literatur und Rechtsprechung.9 Daher muss das Recht sich fragen, 
wie es mit der staatlichen Steuerung durch Informationen umgehen will: 
Essentielle Punkte sind dabei die Eröffnung grundrechtlichen Schutzes, die 
Verhältnismäßigkeit und die verfahrensrechtliche Absicherung10. Dies kann 
natürlich nicht einheitlich für alle informationsrechtlichen Maßnahmen be-
urteilt werden. Daher wird hier lediglich ein sehr aktueller Bereich der 
staatlichen Information herausgegriffen: Die Veröffentlichung der amtlichen 
Kontrollergebnisse von Lebensmittel abgebenden Betrieben. Damit geht es 
um Information im Lebensmittelrecht als besonderem Ordnungsrecht, des-
sen ganzes Wesen auf den Schutz von Verbrauchern und insbesondere deren 
Gesundheit ausgerichtet ist11.

Seit 2007 gibt es in einigen Bundesländern Initiativen zur Veröffentli-
chung von Lebensmittelkontrollergebnissen. Gegenstand dieser Kontrollen 
sind die Betriebshygiene, die Verlässlichkeit der betrieblichen Eigenkon-
trollen und das bisherige Verhalten des Unternehmers, etwa die Durchfüh-
rung von Mitarbeiterschulungen. Zunächst wurden lediglich positiv bewer-
tete Betriebe durch entsprechende Auszeichnungen besonders hervorgeho-
ben. Mittlerweile wird eher dazu tendiert, gute sowie schlechte Lebensmit-
telkontrollergebnisse umfassend im Internet zu veröffentlichen. Vorreiter 
der Veröffentlichung auch negativer Ergebnisse war im Frühjahr 2009 der 
Berliner Bezirk Pankow, der mit seiner sogenannten „Ekelliste“, die zu-
sätzlich zu den Kontrollergebnissen mit Fotos zur Dokumentation der Un-
reinheiten versehen war, mediales Aufsehen erregte.12 Mehrere Berliner 
Bezirke folgten dem Beispiel der Veröffentlichung positiver und negativer 
Kontrollergebnisse, für kurze Zeit gab es zudem ein berlinweites Veröf-
fentlichungsmodell. Sämtliche Berliner Veröffentlichungsformen unterlagen 
jedoch in gerichtlichen Auseinandersetzungen den klagenden Unterneh-
mern. Aktuell abrufbar ist eine Veröffentlichung positver und negativer 
Lebensmittelkontrollergebnisse im Juni 2016 nur noch in Bielefeld und 
Duisburg im Rahmen eines Pilotprojekts. Die Informationsveröffentlichung 
erfolgt dort jedoch nicht unmittelbar durch eine staatliche Stelle, sondern 
durch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, sodass insoweit andere 
rechtliche Anforderungen gelten13. Zudem sind im März 2015 auch gegen 

9 Hahn, in: FS für Horst, S. 1 (10).
10 Die letzten beiden nennt auch Ossenbühl, NVwZ 2011, 1357 (1358).
11 Demme, Lebensmittelrecht, S. 3.
12 Siehe Berichte im Internet  und  im  Fernsehen:  http://www.bz-berlin.de/bezirk/

pankow/pankows-schmutz-restaurants-article384821.html;  http://www.tagesspiegel.
de/berlin/gastronomie-pankower-ekelliste-jetzt-mit-fotos/1506336.html;  http://www.
stern.de/tv/sterntv/lebensmittelkontrollen-ekel-liste-stellt-restaurants-an-pranger-6574 
60.html (Letzter Aufruf: 1.7.2016). 

13 Dazu ausführlich unten unter Kap. 2, B. I.; Kap. 3 B. II.




